
Gemeinde

K$mroRNS
6271 Uderns, Zllletal
Dorfstraße 32

Telefon 05288/62566
e-mail: gemeinde@uderns.gv.at
www.uderns.gv.at

Uderns, am 03.06.2026

KUNDMACHUNG

über die Auflegung des geänderten Entwurfs der zweiten Fortschreibung

des örtlichen Raumordnungskonzepts der Gemeinde Uderns

Der vom Gemeinderat der Gemeinde Uderns in seiner Sitzung vom 23.03.2026 beschlossene Entwurf

der zweiten Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Uderns ist in der

Zeit vom 25.O3.2026 bis zum 07.O5.2026 zur öffentlichen Einsichtnahme aufgelegen.

Während der Auflage- und Stellungnahmefrist sind Stellungnahmen eingelangt

Der Gemeinderat der Gemeinde Uderns hat in seiner Sitzung am 01.06.2026 nach ordnungsgemäßer

Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen gemäß 5 63 Abs.8 des Tiroler Raumordnungs-

gesetzes 2022-IROG2022, LGBI. Nr.43, beschlossen, den von Arch. DlArmin Autengruber, Autarc

ZT GmbH, Jenbach, geänderten Entwurf der zweiten Fortschreibung des örtlichen Raumordnungs-

konzeptes der Gemeinde Uderns vom 01.06.2026,2ah1Önf,2024, durch zwei Wochen hindurch zur

öffentlichen Einsichtnahme a ufzulegen.

Der Entwurf sieht folgende Anderungen gegenüber der ersten Auflage vor:

Aufnahme der Gp. I586h (Georg Ebster), Gp. 1256 (Josef Laimböck und Elisabeth Schmid), Gp.1257
und 1258 (Barbara Kainzner-Abendstein), Teilfläche Gp. 1488/9 (Franz Mair), Teilfläche Gp. 1493

(Peter Laimböck), Teilfläche Gp.7L36/t (Thomas Buttenhauser), Gp. 1345/t (Martina Unterlercher),
sowie Herausnahme Teilfläche Gp. 1505/1 (Barbara Kainzner-Abendstein), Teilfläche Gp. 1333

(Markus Moser) und Anpassung Gp. L06O/45, 1,732/t und 1050/44 (Gemeinden Fügen und

Fügenberg), alle KG Uderns.

Die Anderungen lassen keine zusätzlichen erheblichen Umweltauswirkungen erwarten, weshalb der

bereits im Zuge der ersten Auflage ebenfalls aufgelegte Umweltbericht nicht geändert wird, eine

neuerliche Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 5 6 Tiroler Umweltprüfungsgesetz - TUP, LGBI. Nr.

34/2005, ist daher nicht erforderlich.

Die Auflegung erfolgt nur im Umfang der oben beschriebenen Anderungen

Die 2-wöchige Auflage erfolgt

vom 03.05.2025 bis einschließlich 18.06.2025.

Raiffeisenbank Vorderes Zillertal - IBAN: AT43 3622 9000 0022 2216 - BIC: RZTLAT22229

SparkasseSchwaz-IBAN: AT392051 00020010 1485-BIC:SPSCAT22XXX "' ATU5B48ll19



Die maßgeblichen Unterlagen - Verordnungstext, Pläne, Erläuterungsbericht, Bestandsaufnahme und

Umweltbericht - liegen während der Auflagefrist zu den Amtsstunden mit Parteienverkehr im

Gemeindeamt Uderns zur Einsichtnahme auf und sind im lnternet unter www.uderns.gv.at einzu-

sehen.

Gemäß S 63 Abs. 4 TROG 2022 haben Personen, die in der Gemeinde Uderns ihren Hauptwohnsitz

haben und Rechtsträger, die in der Gemeinde Uderns eine Liegenschaft oder einen Betrieb besitzen,

das Recht, bis spätestens eine Woche nach Ablauf der Auflagefrist eine schriftliche Stellungnahme zu

den aufgelegten Anderungen des Entwurfs abzugeben.

Der Bürgermeister:

(lng. Josef Bucher)

Angeschlagen am: 03.06.2026

Abgenommen am: 19.06.2026



Gemeindeamt Uderns        02.06.2026 

 

Auszug 

aus der Niederschrift der  

Gemeinderatssitzung am 01.06.2026 

 

In der Gemeinderatssitzung am 01.06.2026 wurde unter Punkt 3) der Tagesord-

nung wie folgt beschlossen: 

 

Punkt 3 der Tagesordnung: Fortschreibung des Örtlichen 

Raumordnungskonzepts 

 

a) Zweite Auflegung der zweiten ÖRK-Fortschreibung: 

 

Nachdem innerhalb der Auflagefrist neben der ordentlichen Kundmachung an 

der digitalen Amtstafel und in der Gemeindehomepage sowie via Postwurf eine 

öffentliche Gemeindeversammlung durchgeführt wurde, um die Bevölkerung 

über alle Inhalte der ersten Auflegung der zweiten Fortschreibung des Örtlichen 

Raumordnungskonzepts der Gemeinde Uderns zu informieren, gab es dann einen 

Nachmittag, an welchem die Interessenten gemeinsam mit dem Team des Raum-

planungsbüros und dem Bürgermeister ihre Anliegen dazu besprechen konnten. 

 

Die sich daraus ergebenden Änderungen wurden nach entsprechender Vorab-

klärung mit der Abt. Bau- und Raumordnungsrecht nun in die Fortschreibung 

eingearbeitet und werden dem Gemeinderat durch Bgm. Ing. Josef Bucher vorge-

stellt. Dazu werden die Unterlagen am Smart-TV dargestellt und die betroffenen 

Planungsbereiche einzeln erläutert. Anschließend erhalten die Mandatare die 

Gelegenheit zur Stellungnahme dazu. Aufgrund der detaillierten Erläuterung 

gibt es dazu keinen Diskussionsbedarf mehr. 

 

Nach erfolgter Diskussion erfolgt die Beschlussfassung zur verkürzten Auflegung 

der nunmehrigen Änderungen in der zweiten Fortschreibung des Örtlichen 

Raumordnungskonzepts der Gemeinde Uderns: 

 

Der vom Gemeinderat der Gemeinde Uderns in seiner Sitzung vom 23.03.2026 

beschlossene Entwurf der zweiten Fortschreibung des örtlichen Raumordnungs-

konzeptes der Gemeinde Uderns ist in der Zeit vom 25.03.2026 bis zum 

07.05.2026 zur öffentlichen Einsichtnahme aufgelegen. Während der Auflage- 

und Stellungnahmefrist sind Stellungnahmen eingelangt. 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Uderns beschließt nach ordnungsgemäßer 

Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen gemäß § 63 Abs. 8 des Tiroler 

Raumordnungsgesetzes 2022 – TROG 2022, LGBl. Nr. 43, beschlossen,  den von 

Arch. DI Armin Autengruber, Autarc ZT GmbH, Jenbach, geänderten Entwurf 

der zweiten Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde 

Uderns vom 01.06.2026, Zahl ÖRK 2024, durch zwei Wochen hindurch zur 

öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen. 

 

Der Entwurf sieht folgende Änderungen gegenüber der ersten Auflage vor: 

 



Aufnahme der Gp. 1586/1 (Georg Ebster), Gp. 1256 (Josef Laimböck und 

Elisabeth Schmid), Gp. 1257 und 1258 (Barbara Kainzner-Abendstein), Teil-

fläche Gp. 1488/9 (Franz Mair), Teilfläche Gp. 1493 (Peter Laimböck), Teilfläche 

Gp. 1136/1 (Thomas Buttenhauser), Gp. 1345/1 (Martina Unterlercher), sowie 

Herausnahme Teilfläche Gp. 1505/1 (Barbara Kainzner-Abendstein), Teilfläche 

Gp. 1333 (Markus Moser) und Anpassung Gp. 1060/45, 1132/1 und 1060/44 

(Gemeinden Fügen und Fügenberg), alle KG Uderns. 

 

Die Änderungen lassen keine zusätzlichen erheblichen Umweltauswirkungen 

erwarten, weshalb der bereits im Zuge der ersten Auflage ebenfalls aufgelegte 

Umweltbericht nicht geändert wird, eine neuerliche Beteiligung der Öffent-

lichkeit gemäß § 6 Tiroler Umweltprüfungsgesetz – TUP, LGBl. Nr. 34/2005, ist 

daher nicht erforderlich. 

 

Die Auflegung erfolgt nur im Umfang der oben beschriebenen Änderungen. Die 

2-wöchige Auflage erfolgt vom 03.06.2026 bis einschließlich 18.06.2026. 

 

Die maßgeblichen Unterlagen – Verordnungstext, Pläne, Erläuterungsbericht, 

Bestandsaufnahme und Umweltbericht – liegen während der Auflagefrist zu den 

Amtsstunden mit Parteienverkehr im Gemeindeamt Uderns zur Einsichtnahme 

auf und sind im Internet unter www.uderns.gv.at einzusehen. 

 

Gemäß § 63 Abs. 4 TROG 2022 haben Personen, die in der Gemeinde Uderns 

ihren Hauptwohnsitz haben und Rechtsträger, die in der Gemeinde Uderns eine 

Liegenschaft oder einen Betrieb besitzen, das Recht, bis spätestens eine Woche 

nach Ablauf der Auflagefrist eine schriftliche Stellungnahme zu den aufgelegten 

Änderungen des Entwurfs abzugeben. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

b) Änderung bei den landwirtschaftlichen Vorsorgeflächen: 

 

Gemäß Vorgabe des Amtes der Tiroler Landesregierung sind im Zuge der 

Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes auch die Änderungen bei 

den landwirtschaftlichen Vorsorgeflächen (Herausnahmen bzw. Wiederauf-

nahmen) aufzulisten, grafisch darzustellen und in einem eigenen Erläuterungs-

bericht zu definieren. Da sich hier nach der ersten Auflegung der aktuellen ÖRK-

Fortschreibung ebenso noch Änderungen ergeben haben, waren diese in den 

Unterlagen einzuarbeiten und sind nun ebenso nochmals aufzulegen. 

 

Die nötigen Unterlagen liegen dem Gemeinderat nun zur Beschlussfassung vor, 

die umfassten Flächen werden dazu nochmals einzeln erläutert und die Manda-

tare erhalten die Möglichkeit, dazu Fragen zu stellen. Das Ausmaß der Rück-

führungen in die landwirtschaftlichen Vorsorgeflächen ist wesentlich größer als 

die beantragten Herausnahmen, sodass sich die Maßnahmen sicherlich gut 

argumentieren lassen. Zudem ist dazu bereits eine Vorbesprechung mit den 

zuständigen Beamten der Abteilung Bau- und Raumordnungsrecht erfolgt. 

 

Der Bürgermeister gibt den Mandataren die Möglichkeit zur Stellungnahme 

dazu. Da sämtliche Änderungen ausreichend erläutert wurden, gibt es dazu 

keine weiteren Wortmeldungen mehr. 



 

Der Gemeinderat stimmt den vorliegenden Änderungen der landwirtschaftlichen 

Vorsorgeflächen in der Gemeinde Uderns zu und wird die Unterlagen gemäß 

Vorgabe der Abt. Bau- und Raumordnungsrecht nach der Auflegung zur öffent-

lichen Einsicht zwecks Behandlung gemeinsam mit den Dokumenten für die im 

Gange befindliche Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes an die 

Aufsichtsbehörde weiterleiten. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

 

Anwesend waren: Bgm. Ing. Josef Bucher 

 

   und die GR-Mitglieder 

 

Hanspeter Laimböck, Sylvia Knabl, Georg Knabl, 

Barbara Fleidl, Katharina Hauser, Inge Steiner, 

Johannes Hell, Elisabeth Helm, Karl Spindlegger, 

Martin Flörl, Martin Kob und Anton Gruber 

 

Entschuldigt: Vbgm. Benno Fankhauser, Kurt Schiestl, Martin Häusler,

   Emmerich Horvath, Peter Hanser 

 

 

Die Mitglieder des Gemeinderates wurden gemäß § 34 Abs. 1 der Tiroler Gemein-

deordnung von der Abhaltung der Sitzung fristgerecht und schriftlich unter Be-

kanntgabe der Tagesordnung durch den Bürgermeister verständigt. Da auch die 

Bestimmungen des § 34 Abs. 3 der TGO beachtet wurden, sind die in der Sitzung 

gefassten Beschlüsse gültig. 

 

Die Sitzung war öffentlich, begann um 20:00 Uhr und war um 21:50 Uhr beendet. 

Die Niederschrift ist ordnungsgemäß nach den Bestimmungen der Tiroler 

Gemeindeordnung (§ 35 Abs. 4) unterfertigt. 

 

 

Angeschlagen am: 02.06.2026 

Abzunehmen am: 17.06.2026 

Abgenommen am: 18.06.2026 

 

 

Für den Gemeinderat, 

        der Bürgermeister 
 

        Ing. Josef Bucher eh. 
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Verordnung des Gemeinderates der Gemeinde Uderns 

vom ......................, mit der die 

Zweite Fortschreibung des 

ÖRTLICHEN RAUMORDNUNGSKONZEPTES 

erlassen wird 

 

Aufgrund des § 31c Abs. 1 und 2, in Verbindung mit den §§ 28, 29 Abs. 2, 31 und 117 Abs.2 

des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2022 – Tiroler Raumordnungsgesetz (TROG) 2022,  

LGBl. Nr. 43/2022, zuletzt geändert durch LGBI. Nr. 72/2025 wird verordnet: 

 

 

1. Abschnitt 

Allgemeines 

§ 1 GELTUNGSBEREICH 

(1) Diese Zweite Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes gilt für das 

gesamte Gemeindegebiet. 

 

(2) Die Zweite Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes ist auf einen 

Planungszeitraum von 10 Jahren ausgerichtet. 

 

(3) Der Verordnungsplan im Maßstab 1:3.000, der Übersichtsplan im Maßstab 1:4.000 

sowie der Verordnungstext mit Anlage A bilden den inhaltlich verbindlichen 

Bestandteil des Örtlichen Raumordnungskonzeptes. Die Pläne basieren auf den 

Grundlagen der Bestandsaufnahme, des Erläuterungsberichtes und des 

Umweltberichtes. Der Übersichtsplan beinhaltet rechtsverbindliche Festlegungen 

ausschließlich außerhalb des hierin ersichtlichen roten Rahmens, mit dem der 

Darstellungsbereich des Verordnungsplans gekennzeichnet ist. 

 

(4) Weiters sind die jeweiligen Festlegungen des Verordnungsplanes ausschließlich 

innerhalb der Kennzeichnung (rotes Rechteck) gültig. 

 

(5) Das Örtliche Raumordnungskonzept liegt im Gemeindeamt während der für den 

Parteienverkehr bestimmten Amtszeiten zur allgemeinen Einsichtnahme auf. 

 

2. Abschnitt 
Festlegungen über die geordnete räumliche Entwicklung 

§ 2 ALLGEMEINE AUFGABEN UND ZIELE 

Im Sinne der Ziele der örtlichen Raumordnung nach § 27 Abs. 2 des Tiroler 

Raumordnungsgesetzes 2022 – TROG 2022 werden für die geordnete räumliche Entwicklung 

der Gemeinde folgende vorrangige grundlegende Festlegungen getroffen: 

 

(1) Räumliche Gesamtentwicklung und Siedlungsentwicklung 

Die Gemeinde ist vorrangig als Wohngemeinde zu sehen und weiterzuentwickeln. 

Dabei ist dem Wohnbedarf zur Befriedigung des dauernden Wohnbedarfs zu 

leistbaren Preisen Priorität einzuräumen. 
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Innerhalb des Siedlungsbereiches muss zuerst durch Lückenschließung eine 

Nachverdichtung stattfinden. Hierfür sollen die bestehenden Flächen-Ressourcen 

durch die Heranziehung von bereits gewidmeten, unbebauten Flächen genutzt 

werden. 

Es gilt, die Ortsteilkerne infrastrukturell zu verbessern. Für die darüber hinaus 

gehende Siedlungsentwicklung sind die im Verordnungsplan dargestellten 

Bereiche unter Berücksichtigung der jeweiligen Zeitzonen und Dichtefestlegung 

heranzuziehen. 

Siedlungsentwicklungen im zentrumsnahen Bereich bzw. im Nahbereich zu 

Haltestellen des öffentlichen Verkehrs sind zu forcieren. Eine Zersiedelung soll 

vermieden werden. 

 

Gewerbliche Betriebe sollen ausschließlich auf den ausgewiesenen 

Gewerbegebietsflächen angesiedelt werden, um Nutzungskonflikte zu vermeiden. 

Die weitere Entwicklung dieser Flächen orientiert sich an der bisherigen Ansiedlung 

des Gewerbes (Bestand) und soll auch in Zukunft abgegrenzt vom Siedlungsraum 

verfolgt werden. 

 

(2) Freiraumschutz 

Im Sinne der Sicherung der Freiraumfunktion sind die ausgewiesenen 

Freihalteflächen entsprechend ihrer Differenzierung von künftigen 

Planungsmaßnahmen auszuklammern, soweit in dieser Verordnung nichts anderes 

bestimmt ist. 

 

(3) Bevölkerungs- und Haushaltsentwicklung 

Die, laut Prognose, positive Bevölkerungsentwicklung soll durch die Gemeinde 

weiter unterstützt werden. Dabei soll vor allem auf Baulandmobilisierung gesetzt 

und diesbezügliche Maßnahmen zur räumlichen Entwicklung angestrebt werden. 

 

(4) Wirtschaftsentwicklung 

Die Gemeinde Uderns ist aufgrund der ausgewiesenen Gewerbegebiete im Osten 

der Gemeinde und der dort bestehenden Betriebe als Wirtschaftsstandort zu 

konsolidieren. Es gilt optimale Standortbedingungen für die ortsansässigen Klein- 

und Mittelbetriebe zu gewährleisten. Die bestehenden Flächenreserven für 

betriebliche Neuansiedlungen sind zu nutzen. Zielsetzung ist zudem die Erhaltung 

und umsichtige Weiterentwicklung der bestehenden Betriebe. 

Die bestehende Nahversorgung ist zu erhalten. Die land- und forstwirtschaftlichen 

Betriebe sind im Hinblick auf ihre Bedeutung für die Erhaltung der bäuerlichen 

Kulturlandschaft zu fördern und zu unterstützen. Die Landwirtschaft ist in ihrem 

Bestand zu sichern. 

Der Tourismus ist als Wirtschaftsfaktor zu erhalten und zu fördern. Er soll sich mit dem 

Leitbild und mit den Schwerpunkten Ruhe und Erholung, Sport, Freizeit und 

Gesundheit identifizieren und sich diese Werte mit Blick auf die Entwicklung der 

entsprechenden Infrastruktur zu Nutze machen. Es gilt diese raumverträgliche Form 

des Tourismus beizubehalten und Großformen des Tourismus nicht anzustreben. 

§ 3 SICHERUNG VON FREIHALTEFLÄCHEN 

(1) Die im örtlichen Raumordnungskonzept im Verordnungsplan dargestellten 

Freihalteflächen sind im Interesse der Erhaltung zusammenhängender land- und 

forstwirtschaftlicher Flächen (FL, FF), ökologisch wertvoller Flächen (FÖ), natürlicher 

und naturnaher Landschaftsteile bzw. landschaftlich wertvoller Flächen (FA) sowie 

zusammenhängender Erholungsräume (FE) von einer diesen Zielen 

widersprechenden Bebauung freizuhalten, soweit in den folgenden Absätzen 

nichts anderes bestimmt ist. Die nach § 41 Abs. 2 und § 42a und § 42b TROG 2022 

zulässigen baulichen Anlagen dürfen in den im Abs. 1 angeführten Freihalteflächen 
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errichtet werden. Bei ökologischen Freihalteflächen ist die Koordination mit der 

Naturschutzbehörde anzustreben. 

 

(2) Landwirtschaftliche Freihalteflächen FL 

In den als landwirtschaftliche Freihalteflächen ausgewiesenen Flächen sind 

Sonderflächen für Gebäude und Anlagen, die der land- und forstwirtschaftlichen 

Nutzung dienen, wie z.B. für Hofstellen, Austraghäuser, Wirtschaftsgebäude, und 

land- bzw. forstwirtschaftliche Nebengebäude, sowie Gebäude und Anlagen der 

öffentlichen Infrastruktur zulässig, wenn es dadurch zu keiner Beeinträchtigung der 

Freihalteziele kommt. Sonderflächenwidmungen nach den §§ 44, 46 und 47 TROG 

2022 für landwirtschaftliche Sondernutzungen sind in den landwirtschaftlichen 

Freihalteflächen zudem nur dann zulässig, wenn die Ausweisung der 

Sonderflächenwidmung (Hofstellen, Austraghäuser, Stalltrakte u. ä.) in einer 

Randlage zum Siedlungsgebiet erfolgt. Darüber hinaus ist es zulässig, 

Sonderflächenwidmungen nach den TROG 2022 § 47 in landwirtschaftlichen 

Freihalteflächen (FL) neu auszuweisen, wenn diese betriebstechnisch notwendig 

sind sowie eine unmittelbare Verbindung zur landwirtschaftlichen Nutzung 

aufzeigen. Diese Erfordernisse sind im Zuge der Änderung des 

Flächenwidmungsplanes zu prüfen und durch Fachstellungnahmen konkret 

nachzuweisen. 

In den Landwirtschaftlichen Freihalteflächen sind folgende Bereiche als Hofstellen 

ohne Sondernutzungsstempel ausgewiesen: 

Auf Gst. 1359 im südöstlichen Bereich des Ortsteils Uderns-Dorf befindet sich eine 

Hofstelle mit bestehender landwirtschaftlicher Nutzung (Pferdehaltung). Für diesen 

Bereich ist ein Austragshaus angedacht. Eine Erweiterung ist nur bis zum gesetzlich 

vorgeschriebenen Ausmaß vorgesehen. 

Auf Gst. Tb. 1368 im südöstlichen Bereich des Ortsteils Uderns-Dorf befindet sich eine 

Hofstelle mit gewerblicher Nebennutzung: touristische Beherbergung mit Erhöhung 

der Wohnnutzfläche auf max. 380 m² gem. § 44 Abs. 2 lit. b TROG 2022. 

Auf Gst. 1396/2 im östlichen Bereich des Ortsteils Uderns-Dorf befindet sich eine 

Hofstelle mit gewerblicher Nebennutzung: Rinderstall und Heubergehalle, Mistlager 

und Güllegrube, Maschinenhalle und Fahrsilo, Fahrzeug- und Lagerunterstände, 

Zufahrt und befestigte Lagerflächen, Hackschnitzellager und Manipulationsfläche. 

 

(3) Forstliche Freihalteflächen FF 

Die im Verordnungsplan ausgewiesenen Freihalteflächen (FF) gelten als 

forstwirtschaftliche Freihalteflächen und sind im Interesse der forstwirtschaftlichen 

Bedeutung, der Schutzfunktion sowie der Bedeutung des Waldes für das 

Landschaftsbild und als Erholungsraum von einer diesen Zielen widersprechender 

Bebauung freizuhalten. In derartigen Freihalteflächen ist die Ausweisung von 

Sonderflächen nur zulässig, wenn der Sonderflächenzweck die Situierung im Wald 

erfordert (Bsp. Jagd- oder Forsthütten) und bezüglich derer eine Übereinstimmung 

mit den Freihaltezielen besteht. Im Hinblick auf die Erhaltung zusammenhängender 

forstwirtschaftlich genutzter Gebiete sind Waldflächen, sofern sie nicht als 

ökologisch oder landschaftlich wertvolle Flächen ausgewiesen sind die im 

Verordnungsplan mit (FF) gekennzeichneten Flächen von einer Bebauung 

freizuhalten. 

Darüber hinaus ist es zulässig, Sonderflächenwidmungen nach den TROG 2022 § 47 

in forstlichen Freihalteflächen (FF) neu auszuweisen, wenn diese betriebstechnisch 

notwendig sind sowie eine unmittelbare Verbindung zur landwirtschaftlichen oder 

forstwirtschaftlichen Nutzung aufzeigen. Diese Erfordernisse sind im Zuge der 

Änderung des Flächenwidmungsplanes zu prüfen und durch Fachstellungnahmen 

konkret nachzuweisen. 

Bauliche Maßnahmen in den Freihaltflächen dürfen keine negativen Auswirkungen 

auf die umgebenden Waldflächen und das Landschaftsbild haben und müssen 

den Zielen der örtlichen Raumordnung entsprechen. Bauliche Anlagen müssen 

vorab von der Bundesforstinspektion genehmigt bzw. muss eine positive 
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Stellungnahme zum geplanten Bauvorhaben der Bundesforstinspektion vorgelegt 

werden. 

 

(4) Landschaftlich wertvolle Freihalteflächen FA 

Landschaftlich wertvolle Freihalteflächen sind zu erhalten und zu pflegen und ein 

substanzielles Fortschreiten der Bebauung ist hintanzuhalten. Dazu gehört die 

Bewahrung besonders erhaltungswerter natürlicher oder naturnaher 

Landschaftselemente oder –teile, insbesondere auch durch den Erhalt der 

landschaftsprägenden, landwirtschaftlichen Nutzung und Bewirtschaftung. 

Die Ausweisung von Sonderflächen ist nur dann zulässig, soweit der Freihaltezweck 

insgesamt dadurch nicht beeinträchtigt wird. Die Errichtung neuer sonstiger land- 

und forstwirtschaftlicher Gebäude hat im unmittelbaren Nahbereich bestehender 

Gebäude zu erfolgen, wobei zur Sicherstellung der Erhaltung eines harmonischen 

Landschaftsbildes zwingend die Erlassung eines Bebauungsplanes erforderlich ist. 

Sonderflächenwidmungen für Arrondierungen bestehender landwirtschaftlicher 

Nutzungen und für Neubauten kleinräumiger landwirtschaftlicher baulicher 

Anlagen sind zulässig, wenn keine Möglichkeit zur Ausweisung außerhalb der 

Freihaltefläche besteht und eine positive naturkundefachliche Beurteilung vorliegt. 

Unter Bezugnahme auf die einschlägigen Bestimmungen der TBO 2022 (§7 Abs 2 

und insbesondere §18 Abs 3) wird festgehalten, dass diese innerhalb 

landschaftsbildlich wertvoller Freihalteflächen besonders streng anzuwenden sind. 

 

(5) Ökologisch wertvolle Freihalteflächen FÖ 

Für die Zulässigkeit von baulichen Anlagen gilt: Im Zuge der Abklärung der 

Vereinbarkeit von Umwidmungen mit dem jeweiligen Freihaltezweck ist jeweils eine 

zustimmende naturkundefachliche Stellungnahme Voraussetzung und somit die 

Koordination mit der Naturschutzbehörde anzustreben, da sämtliche FÖ-Flächen 

aus naturschutzfachlicher Sicht als schützenswert einzustufen sind. 

Abweichend hiervon dürfen für landwirtschaftliche Nutzungen Sondernutzungen 

auch in Einzellagen ausgewiesen werden, wenn folgenden Kriterien erfüllt sind: 

- Keine Möglichkeit zur Errichtung in Siedlungsnähe 

- Nur untergeordnete bauliche Nutzung (Sonderflächen nach § 47) 

- Landschaftsverträglicher Standort 

- Vorhandensein der erforderlichen Infrastruktur 

- Keine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung 

 

(6) Freihalteflächen für Freizeit-, Sport- und Erholungsnutzung FE 

In den als Erholungsraum ausgewiesenen Freihalteflächen ist gemäß den Zielen der 

örtlichen Raumordnung nur eine Widmung von Sonderflächen für Sportanlagen 

und sportlichen Freianlagen mit den damit verbundenen, untergeordneten 

Nebengebäuden zulässig. 

 

(7) Sonstige Freihalteflächen FS 

In den sonstigen Freihalteflächen ist die Ausweisung von Bauland unzulässig. Die 

Ausweisung von Sonderflächen ist nur zur Absicherung des Freihaltezweckes 

zulässig und wenn der Sonderflächenzweck die Situierung in den sonstigen 

Freihalteflächen erfordert. Der Freihaltezweck ist jeweils zu den FS-Flächen im 

Verordnungsplan sowie in dieser Verordnung definiert. 
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§ 4 SIEDLUNGSENTWICKLUNG 

(1) Entsprechend der aktuellen Bevölkerungsentwicklung ist mit einem 

Einwohnerzuwachs von ca. 225 Personen innerhalb des Planungszeitraumes (bis 

2034) zu rechnen. Die Anzahl der Haushalte wird dabei bis Ende des 

Planungszeitraumes auf rund 929 ansteigen, bei einer Annahme von rund 2,34 

Personen pro Haushalt. Das Höchstausmaß jener Grundflächen, die im Hinblick auf 

die angestrebte Bevölkerungsentwicklung als Siedlungsentwicklungsfläche für 

Wohnzwecke ausgewiesen werden sollte, entspricht rund 5,25 ha. 

 

(2) Siedlungsentwicklungen sind vorrangig im zentrumsnahen Bereich bzw. im 

Nahbereich zu Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs anzustreben. 

 

(3) Für die Siedlungsentwicklung sind die im Verordnungsplan dargestellten Bereiche 

unter Berücksichtigung der jeweiligen Zeitzonen und Dichtefestlegungen 

heranzuziehen. 

 

Für die Siedlungsentwicklungsflächen gelten folgende Dichtefestlegungen: 

Für das gesamte Ortsgebiet gilt eine Mindestnutzflächendichte von 0,35 als 

Vorgabe für einen sparsamen Umgang mit verfügbaren Flächenressourcen. In 

Ausnahmefällen ist durch die entsprechenden Festlegungen im Bebauungsplan 

eine Überschreitung der maximalen Nutzflächendichte für zulässig zu erklären. 

 

D0 nutzungsbezogen bodensparend bzw. funktionsbezogen bodensparend (gilt 

für bauliche Entwicklungsbereiche für Sondernutzungen) 

 

D1 entspricht überwiegend einer Bebauung mit einer Nutzflächendichte von 

höchstens 0,50 

 

D2 entspricht überwiegend einer Bebauung mit einer Nutzflächendichte von 

höchstens 0,80 

 

D3 entspricht überwiegend einer Baumassendichte von mindestens 1,00 (gilt für 

Entwicklungsbereiche im Gewerbegebiet) 

 

Auf Bebauungsregeln nach § 31 (2) TROG 2022 wurde verzichtet. 

 

(4) Bebauungsplanpflicht 

Im Großteil des Gemeindegebiets (ausgenommen diverse Sonderflächen) 

besteht Bebauungsplanpflicht im Sinne einer bodensparenden Bebauung.  

Die Freigabe der größeren Baulandreserven erfolgt durch die Erlassung von 

Bebauungsplänen, welche bedarfsbezogen und zeitlich erst dann zu erstellen 

sind, wenn bezüglich der verkehrsmäßigen Erschließung eine gesamtheitliche und 

bodensparende Planung vorliegt und auch sonst keine infrastrukturellen Mängel 

vorliegen. 

 

(5) Für die Siedlungsentwicklungsflächen gelten folgende Zeitzonen: 

 

z1 Diese Flächen sind zur Deckung des unmittelbaren Bedarfes vorgesehen, 

wobei die Infrastruktur gegeben sein muss. Dabei ist zu prüfen, ob dem 

Antragssteller derzeit gewidmete Flächen im Gemeindegebiet zur Verfügung 

stehen. Widmungskriterium ist der aktuelle Bedarfsnachweis. 

 

z2 Diese Flächen sind zur Deckung des mittelbaren Bedarfes vorgesehen, wobei 

der Ausbau der Infrastruktur notwendig ist. Mit dem Nachweis des 

tatsächlichen Bedarfes, sowie einer vorhandenen infrastrukturellen 

Erschließung, kann eine Ausweisung als Bauland erfolgen. Widmungskriterien 
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sind der aktuelle Bedarfsnachweis und die Behebung der in der textlichen 

Festlegung zur betreffenden Rundsignatur festgehaltenen 

Infrastrukturdefizite. 

 

(6) Betreffend den Wohnraumbedarf im Sinne neuer Siedlungsentwicklungen gilt: 

Das Vorliegen eines Bedarfes ist insbesondere anzunehmen bei Eigenbedarf durch 

Kinder. 

Der Verkauf von Grundstücken dient zur Finanzierung von erforderlichen 

Investitionen an bestehenden Gebäuden oder zur Schaffung von neuem 

Wohnraum bzw. Betriebsgebäuden für den Eigenbedarf innerhalb des 

Gemeindegebietes. 

 

Baulandwidmungen in den Freihalteflächen bzw. mit Überschreitung der 

festgelegten Siedlungsgrenzen sowie absoluten Siedlungsgrenzen sind unzulässig. 

Davon ausgenommen sind geringfügige Baulandwidmungen mit Überschreitung 

der in der Verordnung festgelegten Siedlungsgrenzen bzw. Grenzen zu den 

Freihalteflächen, um für den Bauplatz oder für Zubauten oder Nebengebäude 

entsprechend den Bestimmungen der Tiroler Bauordnung 2022 eine einheitliche 

Widmung herzustellen. Dies ist nur zulässig, sofern das Grundstück an der 

Siedlungsgrenze bzw. Grenze zur Freihaltefläche nicht zweckmäßig unterteilt 

werden kann und dadurch jedenfalls keine neue Baulandtiefe eröffnet wird. Sind 

durch die Zusatzwidmung ökologisch wertvolle Flächen oder Gefahrenzonen 

betroffen, ist durch eine Baugrenzlinie eine Bebauung dieser Bereiche 

auszuschließen. 

 

(7) Im Bereich größerer verkehrsmäßig bisher noch nicht erschlossener Bereiche ist vor 

einer Bebauung die Erschließung mittels Erschließungskonzept sicherzustellen. 

§ 5 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG 

(1) Im Sinne § 2 Abs. 4 ist der Handel auf die Nahversorgung auszulegen und der 

Bestand insbesondere an den zentral gelegenen Standorten innerhalb 

bestehender Siedlungsräume im Ortsgebiet zu sichern. Die Ansiedlung von 

Großformen des Handels wird nicht angestrebt. 

 

(2) Zielsetzung im Bereich der gewerblichen Wirtschaft ist die Erhaltung der 

bestehenden Betriebe und die Ansiedelung neuer Mittel- und Kleinbetriebe. Dabei 

sollen vorhandene Flächen genutzt werden. Die Gemeinde Uderns ist bestrebt, 

optimale Standortbedingungen zu gewährleisten. Das Höchstausmaß jener 

Grundflächen, die im Hinblick für gewerbliche Nutzungen ausgewiesen werden 

sollte, entspricht rund 2,46 ha. 

 

(3) Bei der Ausweisung von Flächen zur wirtschaftlichen Entwicklung ist darauf zu 

achten, dass Nutzungskonflikte zu angrenzenden Wohngebieten vermieden 

werden. 

 

(4) Die Landwirtschaft ist in ihrem Bestand zu sichern. Sie hat im Sinne der 

Nachhaltigkeit und der Erhaltung der Kulturlandschaft verantwortungsvoll zu 

handeln. 

 

(5) Zielsetzungen im Bereich des Tourismus ist der Erhalt der bestehenden Betriebe 

sowie die Ansiedlung von Kleinbetrieben. Beherbergungsgroßformen im Tourismus 

sind nicht vorgesehen und sollen nicht gefördert werden. 

 

 

 



Zweite Fortschreibung des Örtlichen Raumordnungskonzeptes 2024 Verordnungstext 

 

[9] 

§ 6 VERKEHRSERSCHLIEßUNG, LÖSUNG VON VERKEHRSPROBLEMEN 

(1) Die infrastrukturellen Maßnahmen für zu bebauende Siedlungsgebiete in Form der 

verkehrsmäßigen Erschließung (Straßen, Geh- und Radwege) richten sich nach 

dem aktuellen Stand der Technik, wobei grundstücksübergreifende 

Straßenprojekte und Erschließungen (Ringerschließungen) anzustreben sind. 

 

(2) Die Ausweisung von Siedlungsgebieten ist so zu wählen, dass kostenintensive 

Erschließungen nicht notwendig sind. 

Zu prüfen sind Siedlungsentwicklungen mittels Erschließungskonzepten, welche 

mehr als 1.500 m², beanspruchen. Die Erschließung dieser Gebiete ist durch die 

Erlassung von Bebauungsplänen sicherzustellen. 

 

(3) Dem Fußgänger- und Radfahrerverkehr sowie dem öffentlichen 

Personennahverkehr sind im öffentlichen Straßenraum erhöhte Priorität 

beizumessen bzw. entsprechende Trassen bzw. Haltestellen im Zuge der 

Bebauungsplanung zu sichern. Dies gilt insbesondere für die Verbindung der 

Ortsteilzentren mit den Wohngebieten und für die Erreichbarkeit von öffentlichen 

Einrichtungen und Erholungsräumen. 

 

(4) Siedlungsentwicklungen im geschlossenen Ortsgebiet bzw. im Nahbereich von 

Haltestellen des öffentlichen Verkehrs sind anzustreben. 

§ 7 ENTWICKLUNG DER SONSTIGEN INFRASTRUKTUR 

(1) Es gilt, den Ausbau-Standard des Kanal- und Trinkwassersystems zu halten und die 

Infrastruktur weiterhin regelmäßig auf dem Stand der Technik zu bringen. 

 

(2) Die bauliche Entwicklung ist nur in Abstimmung mit und nach Errichtung einer 

zeitgemäßen, rechtlich gesicherten Trink- und Löschwasserversorgung und einer 

geordneten Abwasserentsorgung zulässig. Konkrete infrastrukturelle Erfordernisse 

sind den Legenden der Zählerstempel zu entnehmen. 

 

(3) Betreffend die soziale Infrastruktur sowie der Kultur- und Sporteinrichtungen hat sich 

der Ausbau an den grundlegenden sozialen und öffentlichen Bedürfnissen zu 

orientieren. Den Bestand gilt es zu erhalten. 

 

(4) Um den Schutz bzw. die Sanierung von Gebieten mit erhaltenswerten Orts- und 

Straßenbildern bzw. Gebäudegruppen zu erhalten, müssen angrenzende 

Grundstücke entsprechend so baulich genutzt werden, dass sie dem Ortsbild 

entsprechen. Dem zugrunde muss sich an der Dichte der Bestandsbebauung 

orientiert werden. Zudem dürfen Plakate, Anschläge, Transparente, Projektionen 

und dergleichen nur so angebracht werden, dass sie das Orts- und Straßenbild 

nicht erheblich beeinträchtigen. 

§ 8 BESONDERE BEHÖRDLICHE MAßNAHMEN 

(1) Der Flächenwidmungsplan der Gemeinde Uderns ist auf Widersprüche zu den 

Bestimmungen des örtlichen Raumordnungskonzeptes zu überprüfen und 

innerhalb von 2 Jahren ab dem Inkrafttreten der Fortschreibung anzupassen. 

 

(2) Im Fall einer Gesamtüberarbeitung des Flächenwidmungsplanes sind alle 

derzeit als Bauland, Sonder- oder Vorbehaltsflächen gewidmeten 

Grundflächen - mit Ausnahme jener ausdrücklich zu Rückwidmungen 

vorgesehenen - wieder als solche aufzunehmen. 
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(3) Widmungen in den Siedlungserweiterungsflächen sind nur dann vorzunehmen, 

wenn eine Deckung des Bedarfs nicht im Rahmen gewidmeter und unbebauter 

Grundstücke möglich ist. 

§ 9 BESONDERE PRIVATRECHTLICHE MAßNAHMEN 

(1) Die Gemeinde Uderns hat darauf Bedacht zu nehmen, dass die zur Umsetzung der 

Ziele des örtlichen Raumordnungskonzeptes erforderlichen Maßnahmen 

grundsätzlich im Zusammenhang mit der Flächenwidmungs- und 

Bebauungsplanung für alle Grundstücke und für alle Grundeigentümer*innen in 

gleicher Weise erfolgt (Gleichbehandlungsgebot). 

Gewidmete Grundstücke sind dem Bedarf nach und dem vorgegebenen 

Verwendungszweck folgend sowie unter Beachtung der Ziele der örtlichen 

Raumordnung nach „Sicherung ausreichender Grundflächen für den Wohnbedarf 

der Bevölkerung“ und für "Zwecke der Wirtschaft“ einer baulichen Nutzung 

zuzuführen. Die rechtlichen Voraussetzungen für das Durchqueren allfälliger 

Nachbargrundstücke (Fremdgrundinanspruchnahme) zur Sicherstellung eines 

Wasser- und Kanalanschlusses und der erforderlichen Leitungssysteme für die zur 

Widmung vorgesehenen Grundstücke, sind in Form von privatrechtlichen 

Vereinbarungen sicherzustellen. 

 

(2) Die Anwendung der Vertragsraumordnung ist daher anzustreben, da die Ziele 

dieser Verordnung nur dann erreicht werden können, wenn sich die Gemeinde 

hierfür neben ihrer hoheitlichen Mittel auch ihrer Möglichkeiten als Trägerin von 

Privatrechten bedient. Die Gemeinde Uderns beabsichtigt unter Bezugnahme 

auf die maßgebliche gesetzliche Ermächtigung hierzu durch § 33 TROG 2022, 

Verträge mit den Eigentümer*innen von Grundstücken, die in 

Siedlungsentwicklungsbereichen liegen, abzuschließen. 

 

(3) Durch die Anwendung der Vertragsraumordnung ist darauf hinzuwirken, dass 

insbesondere die Zielsetzungen der Schaffung von leistbarem Wohnraum bzw. 

Flächen für die Wirtschaft, Arbeitsplätzen, von Flächen für öffentliche Nutzungen 

sowie der Schaffung der erforderlichen Infrastruktur und verkehrsmäßigen 

Erschließung umgesetzt werden. 

 

(4) Die Vertragsraumordnung kommt in der Gemeinde Uderns grundsätzlich im 

gesamten Gemeindegebiet auf allen baulichen Entwicklungsflächen zum Tragen. 

Wenn die Vertragsraumordnung bei Neuwidmungen zur Anwendung kommt, 

ist eine Abtretung an die Gemeinde bzw. gemeinnützige Bauträger zu einem Drittel 

des ortsüblichen Verkehrswertes für Zwecke des sozialen Wohnbaus (= 

Raumordnungsziel “leistbares Wohnen”) anzustreben. Konkrete Vertragsvorlagen 

werden durch die Gemeinde erstellt. 

 

(5) Die Ausweisung der neuen Siedlungsentwicklungsflächen werden, sofern sie nicht 

innerhalb des Planungszeitraumes für die Bedarfsdeckung herangezogen werden, 

nach allenfalls 10 Jahren zurückgenommen. Zur Bedarfsdeckung können 

ersatzweise andere zur Verfügung stehende Flächen als Alternativen 

herangezogen werden. 
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§ 10  SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

(1) Die Zweite Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes tritt gemäß § 66 

Abs. 1 TROG 2022 mit dem Ablauf des letzten Tages der Kundmachungsfrist in Kraft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Bürgermeister der Gemeinde Uderns 

Josef Bucher AKKM  
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ANLAGE „A“ TEXT ZUR RÄUMLICHEN ENTWICKLUNG 

Für Baulandumlegungsmaßnahmen kommen in der Gemeinde Uderns keine Gebiete in 

Betracht. 

 

Vor einer allfälligen Widmung sind nachstehende Voraussetzungen unbedingt zu schaffen. 

Die Bereiche und das Flächenausmaß der „baulichen Entwicklung Neuwidmung“ sind, 

bezüglich einer bodensparenden und zweckmäßigen Bebauung, durch einen 

Grundteilungsvorschlag zu prüfen. Weiterer Prüfung bedarf es in Bezug auf: 

 

• Die infrastrukturellen Maßnahmen für das zu bebauendes Siedlungsgebiet, in Form der 

verkehrsmäßigen Erschließung (Straßen, Geh- und Radwege lt. Stand der Technik), wobei 

als Zielsetzung grundstücksübergreifende Straßenprojekte und Erschließungen 

(Ringerschließungen) einzuhalten sind. 

 

• Die rechtlichen Voraussetzungen für das Durchqueren allfälliger Nachbargrundstücke 

(Fremdgrundinanspruchnahme) zur Sicherstellung eines Wasser- und Kanalanschlusses 

und der erforderlichen Leitungssysteme für die zur Widmung vorgesehenen Grundstücke. 

Diese Vorgaben sind in Form von privatrechtlichen Vereinbarungen sicherzustellen. 
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KUPFNERBERG 

Vorwiegend landwirtschaftliche Nutzung 

 

 
Der Siedlungsbereich ist mittels der vorliegenden bereits gewidmeten Flächen zur 

Nachverdichtung geeignet. Die vorhandenen noch unbebauten Grundstücke sind für eine 

Bebauung und Lückenschließung heranzuziehen. 

Siedlungsentwicklungsfläche auf dem Gst. 1066/1: 

Die Vertragsraumordnung (§9) ist für diesen Bereich anzuwenden. Der neu zu widmende 

Bereich ist innerhalb des Planungszeitraumes für eine Bebauung heranzuziehen. Kommt es zu 

keiner Entwicklung der neuen Siedlungsentwicklungsfläche, so wird diese gänzlich aus dem 

Örtlichen Raumordnungskonzept entfernt. 

Lt. STN Abt. Krisen und Gefahrenmanagement ist im Zuge des Widmungs- und/oder 

Bauverfahrens ein Gutachten zur Steinschlaggefährdung und/oder zur Steinschlaggefährdung 

inklusive Maßnahmenvorschlag durch ein Fachbüro für Geologie, erforderlich. 

 

Vorwiegend Sondernutzungen 

 

 
Kraftwerk auf Grundstück 1064/11 

 

 
Jausenstation auf Gst. Tb. 1073/1 

Die nordwestlich angrenzende umgewidmete Fläche ist für eine mögliche Erweiterung zu 

verwenden. 

Lt. STN Abt. Krisen und Gefahrenmanagement ist im Zuge des Widmungs- und/oder 

Bauverfahrens ein Gutachten zur Steinschlaggefährdung und/oder zur 

Vernässungsproblematik bzw. Rutschungsgefährdung, jeweils inklusive Maßnahmenvorschlag 

durch ein Fachbüro für Geologie, erforderlich. 

 

 
Jausenstation auf Gst. Tb. 1102 
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KLEINBODEN 

Vorwiegend Wohnnutzung 

 

 

Die bereits gewidmeten Flächen sind zur Nachverdichtung und Lückenschließung 

heranzuziehen.  

 

Vorwiegend landwirtschaftliche Nutzung 

 

 
Die bereits gewidmeten Flächen sind zur Nachverdichtung und Lückenschließung 

heranzuziehen. 

Für das Gst. Tb. 1477 gilt, dass eine Breite von 1,00 Meter entlang der Kohlgasse zum 

Straßengrund bereitgestellt wird.  

Es ist eine absolute Baugrenzlinie im Abstand von 5,00 Metern von der Böschungskante des 

Finsingbaches festzulegen, um sicherzustellen, dass der Bereich von jeglicher Bebauung 

freigehalten wird. Im nördlichen Bereich, in Nähe des Finsingbachs, sind keine 

Geländeveränderungen zulässig. 

Siedlungsentwicklungsfläche auf Gst. 1136/1, die Vertragsraumordnung (§9) ist für diesen 

Bereich anzuwenden. 

 

Vorwiegend Sondernutzung 

 

 
E-Werk auf Gst. .180 

 

 

E-Werk auf  

 

 

 

Gst. 297/1 Waldkindergarten 

Im Zuge eines Widmungs- und/oder Bauverfahrens ist ein Gutachten zur 

Steinschlaggefährdung und hinsichtlich der Vernässung bzw. etwaiger Rutschungen, jeweils 

inklusive Maßnahmenvorschlag so erforderlich, durch ein Fachbüro für Geologie erforderlich. 

Dies gilt auch für den bereits errichteten Kindergarten. 

 

 

E-Werk auf  

 

 

 

Gst. 1060/45: Gebäude zur Nutzung als Lager-, Werkstätten- und Holzverarbeitungsgebäude 

inklusive Aufenthaltsbereich, das zudem über einen Carport und ein Kellergeschoss verfügt. 

 

1 

4 

0 

1 

20 

0 
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Infrastrukturentwicklung 

 

 

 

Neubau einer Verkehrserschließung Gst. 1465 

 

 

Ausschlussflächen 

 

 
Rückwidmungsfläche aufgrund der vorhandenen Verkehrsfläche auf Gst. Tb. 1623 

  

Vk 1 
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FINSING 

Vorwiegend Wohnnutzung 

 

 
Der Siedlungsbereich ist mittels der vorliegenden bereits gewidmeten Flächen zur 

Nachverdichtung geeignet. Die Flächen befinden sich zum Teil in der Gelben Zone Wildbach. 

Die vorhandenen noch unbebauten Grundstücke sind für eine Bebauung und 

Lückenschließung heranzuziehen. Die zukünftigen Baumaßnahmen sollten unter dem 

Grundsatz der bodensparenden Bebauung angestrebt werden. Die bauliche 

Weiterentwicklung des Wohngebietes ist entsprechend den durch den Bestand 

vorgegebenen Maßstäblichkeit durchzuführen. 

 

 
Siedlungsentwicklungsflächen auf dem Gst. Tb. 1488/9, Gst. Tb. 1493, Gst. 1486/2 und 

Gst.1486/1 

Die Flächen befinden sich teils innerhalb der Gelben Zone Wildbach. Bei zukünftigen 

Bauvorhaben ist eine Stellungnahme der Wildbach- und Lawinenverbauung erforderlich. 

Aufgrund des vorhandenen Siedlungsrandes ist auf die Maßstäblichkeit besonders zu achten. 

Siedlungsentwicklungsfläche auf dem Gst. Tb. 1493: Drei Bauplätze für weichende Kinder, 

Umwidmung bei Eigenbedarf. 

Die Vertragsraumordnung (§9) ist für diese Bereiche anzuwenden.  

 

 
Der Siedlungsbereich ist mittels der vorliegenden bereits gewidmeten Flächen zur 

Nachverdichtung geeignet. Die Flächen befinden sich in der Gelben Zone Wildbach. Die 

vorhandenen noch unbebauten Grundstücke sind für eine Bebauung und Lückenschließung 

heranzuziehen. Neben Ein- und Zweifamilienwohnhäusern befinden sich in Teilbereichen auch 

größere Wohnanlagen Die zukünftigen Baumaßnahmen sollten unter dem Grundsatz der 

bodensparenden Bebauung angestrebt werden. Die bauliche Weiterentwicklung des 

Wohngebietes ist entsprechend der durch den Bestand vorgegebenen Maßstäblichkeit 

durchzuführen. Die lockere Bebauung und die Durchgrünung des Orts- und Straßenraumes 

sollte beibehalten werden. 

Auf Gst. Tb. 1586/1 ist eine Siedlungsentwicklungsfläche für den geförderten Wohnbau 

ausgewiesen. Die Vertragsraumordnung (§9) ist für diesen Bereich anzuwenden. 

 

 
Auf Gst. Tb. 1586/1 ist eine Siedlungsentwicklungsfläche für den geförderten Wohnbau sowie 

für weichende Kinder im Eigenbedarf ausgewiesen. Die Vertragsraumordnung (§9) ist für diesen 

Bereich anzuwenden. 
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Der Siedlungsbereich ist mittels der vorliegenden bereits gewidmeten Flächen zur 

Nachverdichtung im Bereich des Gst. 1508/1 für den mittelbaren Bedarf geeignet. Die Flächen 

befinden sich allesamt innerhalb der Gelben Zone Wildbach. 

Siedlungsentwicklungsfläche auf den Gst. 1508/2, 1508/3, 1508/4, Tb. 1509.  

Die Vertragsraumordnung (§9) ist in Anlehnung an den Vorgaben des Planungsverbands 

Zillertal für diesen Bereich anzuwenden. 

 

 
Siedlungsentwicklungsfläche auf Gst. Tb. 1587. Die Vertragsraumordnung (§9) ist für diesen 

Bereich anzuwenden. 

Siedlungsentwicklungsfläche auf dem Gst. Tb. 1507 

Die Fläche befindet sich innerhalb der Gelben Zone Wildbach (Finsingbach). Bei zukünftigen 

Bauvorhaben ist eine Stellungnahme der Wildbach- und Lawinenverbauung erforderlich. 

Eine Widmung erfolgt nur bei Bedarf. Die Fläche ist für den Eigenbedarf der Familie vorgesehen. 

Entlang der künftigen Wegparzelle Gp. 1632 wird bei dieser neuen Baulandentwicklung ein 

Streifen von 3,0 m als Abtretung zum Weg berücksichtigt inkl. entsprechender Abschrägung für 

die Einfahrtstrompete des nördlich gelegenen Angererwegs. 

 

 
Der Siedlungsbereich ist mittels der vorliegenden bereits gewidmeten Flächen zur 

Nachverdichtung geeignet. Die Flächen befinden sich allesamt innerhalb der Gelben Zone 

Wildbach. Neben Ein- und Zweifamilienwohnhäusern befinden sich in Teilbereichen auch 

größere Wohnanlagen. Die vorhandenen noch unbebauten Grundstücke sind für eine 

Bebauung und Lückenschließung heranzuziehen. Die lockere Bebauung und die 

Durchgrünung des Orts- und Straßenraumes sollte beibehalten werden. 

 

 
 

Der Siedlungsbereich ist mittels der vorliegenden bereits gewidmeten Flächen zur 

Nachverdichtung geeignet. Der Bereich ist geprägt durch gewachsene Strukturen, welche 

hauptsächlich der Wohnnutzung aber auch der touristischen Nutzung zuzuordnen sind. Die 

Flächen befinden sich allesamt innerhalb der Gelben Zone Wildbach. Die vorhandene noch 

unbebaute Teilfläche des Grundstücks 1550/2 ist für eine Bebauung und Lückenschließung 

heranzuziehen. Auf die Gestaltung des Orts- und Straßenbildes sowie die Erhaltung der 

Grünflächenanteile ist in diesen Bereich besonders Rücksicht zu nehmen. 
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Vorwiegend landwirtschaftliche Nutzung 

 

 
Der Siedlungsbereich ist mittels der vorliegenden bereits gewidmeten Flächen zur 

Nachverdichtung geeignet. Der Bereich ist geprägt von Ein- und Zweifamilienwohnhäusern 

und von landwirtschaftlichen Gebäuden. Die Flächen befinden sich allesamt innerhalb der 

Gelben Zone Wildbach. Die vorhandenen noch unbebauten Grundstücke sind für eine 

Bebauung und Lückenschließung heranzuziehen. 

 

 

Vorwiegend touristische Nutzung 

 

 
Siedlungsentwicklungsfläche auf Gst. Tb. 1488/9. 

Die Bebauung ist den dörflichen Strukturen in diesem Bereich anzupassen, sodass besonders 

auf die Maßstäblichkeit zu achten ist. 

Die Vertragsraumordnung (§ 9) ist für diesen Bereich anzuwenden. 

 

 
Der Siedlungsbereich ist mittels der vorliegenden bereits gewidmeten Flächen zur 

Nachverdichtung geeignet. Der Bereich ist geprägt von Ein- und Zweifamilienwohnhäusern, 

von landwirtschaftlichen Gebäuden sowie von touristischen Nutzungen. Die vorhandenen 

noch unbebauten Grundstücke sind für eine Bebauung und Lückenschließung heranzuziehen. 

Die Bebauung ist den dörflichen Strukturen in diesem Bereich anzupassen, sodass besonders 

auf die Maßstäblichkeit zu achten ist.  

Für die Gst. 1555/4, 1555/5, 1555/6 und 128/2 gilt die Einschränkung, dass nur betriebstechnisch 

notwendige Wohnungen gem. § 40 Abs. 6 TROG 2022 errichtet werden dürfen. 

 

 
Der Siedlungsbereich ist mittels der vorliegenden bereits gewidmeten Flächen zur 

Nachverdichtung geeignet. Die Flächen befinden sich allesamt innerhalb der Gelben Zone 

Wildbach.  

Bei zukünftigen Bauvorhaben ist in diesem Bereich vermehrt auf das Orts- und Straßenbild und 

die Maßstäblichkeit der Gebäude zu achten.  

Für zukünftige Entwicklungen sollte in diesem Bereich auch die Einschränkung gelten, dass nur 

noch betriebstechnisch notwendige Wohnungen errichtet werden dürfen, da die 

Verkehrsbelastung entlang der Zillertal Straße eine erhebliche Beeinträchtigung darstellen. 
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Vorwiegend gewerblich-gemischte Nutzung 

 

 
Der Bereich ist mittels der vorliegenden bereits gewidmeten Flächen zur Nachverdichtung 

geeignet. Die vorhandenen noch unbebauten Grundstücke sind für eine Bebauung und 

Lückenschließung heranzuziehen. 

Siedlungsentwicklungsfläche auf dem Gst. Tb. 387, Tb. 1604/1 

Die Vertragsraumordnung (§9) ist für diesen Bereich anzuwenden.  

Aufgrund der Lage am Ortsanfang sollte dieser Bereich einer Einzelbebauung zugeführt 

werden, um die Maßstäblichkeit gegenüber den im Süden anschließenden Gewerbeflächen 

nach dem Finsingbach entgegenzuwirken, weshalb für die zukünftige Entwicklung eine 

niedrige Dichtezone gewählt wurde. 

 

Vorwiegend gewerblich-industrielle Nutzung 

 

 
Das bereits bestehende Gewerbegebiet liegt teils innerhalb der Gelben Zone Wildbach sowie 

minimal innerhalb der Gelben Zone Hochwasser. Zudem liegen sie innerhalb der HQ 100 

Überflutungsfläche. 

Im Bereich dieses Stempels sind die bereits gewidmeten unbebauten Flächen für 

Nachverdichtungen heranzuziehen. Insbesondere betrifft dies die Grundstücke 1401, 1402, 

1404/2, 1405/1, 1407/2. Hinsichtlich der Größenordnung der Gebäude ist auf die vorhandenen 

Maßstäblichkeit zu achten. Die Gebäudehöhen sind mit maximal 12 Metern einzuhalten. Zu 

den straßenseitigen Grundgrenzen und zum Ziller hin sind entsprechende 

Bepflanzungsmaßnahmen vorzusehen. 

 

 

Vorwiegend Sondernutzung 

 
 

Festplatz auf Gst. 318/3 

 

 
Festplatz auf Gst. 141/14 

 

 
Parkplatz auf Gst. Tb. 1407/1 
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Pferdehaltung (befestigter Unterstand) inklusive Auslauf sowie Container für betriebliche 

Lagerungen auf Gst. Tb. 1588/1 

 

Infrastrukturentwicklung 

 

 
 

Neubau einer Verkehrserschließung Gst. 1485/11 

 

 
Neubau einer Verkehrserschließung Gst. 1486/1 und 1486/2 

 

 
Neubau einer Verkehrserschließung Gst. 1488/9 

 

 
Neubau einer Verkehrserschließung Gst. 1587 und 1588/1 

 

 
Neubau einer Verkehrserschließung Gst. 1509 

 

 
Neubau einer Verkehrserschließung Gst. 1632 

 

Ausschlussflächen 

 

 
Rückwidmungsfläche aufgrund der vorhandenen Verkehrsfläche auf Gst. Tb. 1586/8 

 

 
Rückwidmungsfläche aufgrund der vorhandenen Verkehrsfläche auf Gst. Tb. 1194/3 

 

 

Von baulicher Nutzung freizuhaltende Fläche innerhalb des Siedlungsgebiets: Gst. 1618/1 – 

Grünanlage 
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UDERNS-DORF 

Vorwiegend Wohnnutzung 

 

 
Der Siedlungsbereich ist mittels der vorliegenden bereits gewidmeten Flächen zur 

Nachverdichtung geeignet. Die Flächen befinden sich allesamt innerhalb der Gelben Zone 

Wildbach. Neben Ein- und Zweifamilienwohnhäusern befinden sich in Teilbereichen auch 

größere Wohnanlagen. Die vorhandenen noch unbebauten Grundstücke sind für eine 

Bebauung und Lückenschließung heranzuziehen. Die lockere Bebauung und die 

Durchgrünung des Orts- und Straßenraumes sollte beibehalten werden. 

 

 
Der Siedlungsbereich ist mittels der vorliegenden bereits gewidmeten Flächen zur 

Nachverdichtung geeignet. Der Bereich ist geprägt durch gewachsene Strukturen, welche 

hauptsächlich der Wohnnutzung aber auch der touristischen Nutzung zuzuordnen sind. Die 

Flächen befinden sich allesamt innerhalb der Gelben Zone Wildbach. Das vorhandene noch 

unbebaute Grundstück (Gst. Tb. 1550/2) ist für eine Bebauung und Lückenschließung 

heranzuziehen. Auf die Gestaltung des Orts- und Straßenbildes sowie die Erhaltung der 

Grünflächenanteile ist in diesen Bereich besonders Rücksicht zu nehmen. 

 

 
Der Siedlungsbereich ist mittels der vorliegenden bereits gewidmeten Flächen zur 

Nachverdichtung geeignet. Der Bereich ist geprägt durch gewachsene Strukturen, welche 

hauptsächlich der Wohnnutzung aber auch der touristischen Nutzung zuzuordnen sind. Die 

Flächen befinden sich teils innerhalb der Gelben Zone Wildbach. Die vorhandenen noch 

unbebauten Grundstücke sind für eine Bebauung und Lückenschließung heranzuziehen. Auf 

die Gestaltung des Orts- und Straßenbildes sowie die Erhaltung der Grünflächenanteile ist in 

diesen Bereich besonders Rücksicht zu nehmen. 

Siedlungsentwicklungsfläche auf Gst. 1502/1, Vertragsraumordnung (§9) ist für diesen Bereich 

anzuwenden. 

 

 
Der Siedlungsbereich ist mittels der vorliegenden bereits gewidmeten Flächen zur 

Nachverdichtung geeignet. Es handelt sich dabei teilweise um dörflich gewachsene 

Strukturen, wobei hier in den letzten Jahren zahlreiche Ein- und Zweifamilienwohnhäuser neu 

errichtet wurden. Die Flächen befinden sich teils innerhalb der Gelben Zone Wildbach. 

Der Bereich verfügt über mehrere große und auch kleinere Baulandreserven, welche sich 

sowohl für eine Einfamilienhausbebauung oder auch für Mehrfamilienwohnhäuser sowie für 

verdichtete Bebauungsformen eignen. Die vorhandenen noch unbebauten Grundstücke sind 

für eine Bebauung und Lückenschließung heranzuziehen. 

Siedlungsentwicklungsfläche auf den Gst. 1443/1, 144/4, 1488/7, 1448/9, 1448/11, 1448/12 
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Die Vertragsraumordnung (§9) ist für diesen Bereich anzuwenden.  

 

 
Der Siedlungsbereich ist mittels der vorliegenden bereits gewidmeten Flächen zur 

Nachverdichtung geeignet. Es handelt sich dabei teilweise um dörflich gewachsene 

Strukturen. 

Der Bereich verfügt über mehrere große und auch kleinere Baulandreserven, welche sich 

sowohl für eine Einfamilienhausbebauung oder auch für Mehrfamilienwohnhäuser sowie für 

verdichtete Bebauungsformen eignen. Die vorhandenen noch unbebauten Grundstücke sind 

für eine Bebauung und Lückenschließung heranzuziehen. 

Siedlungsentwicklungsfläche auf Gst. Tb. 1433/1 

Die Vertragsraumordnung (§9) ist für diesen Bereich anzuwenden.  

 

 
Der Siedlungsbereich ist mittels der vorliegenden bereits gewidmeten Flächen zur 

Nachverdichtung geeignet. Es handelt sich dabei teilweise um dörflich gewachsene 

Strukturen, wobei hier in den letzten Jahren zahlreiche Ein- und Zweifamilienwohnhäuser neu 

errichtet wurden. Die Flächen befinden sich teils innerhalb der Gelben Zone Wildbach. 

Der Bereich verfügt über mehrere große und auch kleinere Baulandreserven, welche sich 

sowohl für eine Einfamilienhausbebauung oder auch für Mehrfamilienwohnhäuser sowie für 

verdichtete Bebauungsformen eignen. Die vorhandenen noch unbebauten Grundstücke sind 

für eine Bebauung und Lückenschließung heranzuziehen. 

Siedlungsentwicklungsfläche auf den Grundstücken 1283, 1257, Vorbehaltsflächen für den 

geförderten Wohnbau. Die Vertragsraumordnung (§9) ist für diesen Bereich anzuwenden. 

 

 
Siedlungsentwicklungsfläche auf dem Gst. 1256, Vorbehaltsfläche für den geförderten 

Wohnbau. Die Vertragsraumordnung (§9) ist für diesen Bereich anzuwenden. 

 

Vorwiegend landwirtschaftliche Nutzung 

 

 
Der Siedlungsbereich ist mittels der vorliegenden bereits gewidmeten Flächen zur 

Nachverdichtung geeignet. Es handelt sich hierbei um alte gewachsene Strukturen, welche 

überwiegend von landwirtschaftlichen Betrieben, vermischt mit Wohnhäusern sowie 

Gebäuden mit betrieblichen und touristischen Nutzungen, geprägt sind. Die Flächen befinden 

sich teils innerhalb der Gelben Zone Wildbach. 

Die vorhandenen noch unbebauten Grundstücke sind für eine Bebauung und 

Lückenschließung heranzuziehen. 
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Der Siedlungsbereich ist mittels der vorliegenden bereits gewidmeten Flächen zur 

Nachverdichtung geeignet. Es handelt sich hierbei um alte gewachsene Strukturen, welche 

überwiegend von landwirtschaftlichen Betrieben geprägt sind. Die Flächen befinden sich 

innerhalb der Gelben Zone Wildbach. 

Die vorhandenen noch Grundstücke sind für eine Bebauung, Nachverdichtung und 

Lückenschließung heranzuziehen. 

 

 

Vorwiegend touristische Nutzung 

 

 
Der Siedlungsbereich ist mittels der vorliegenden bereits gewidmeten Flächen zur 

Nachverdichtung geeignet. Es handelt sich hierbei um Grundstücke, die teilwiese bereits mit 

Tourismusgebäuden bebaut sind. Die Flächen befinden sich teils innerhalb der Gelben Zone 

Wildbach sowie teils innerhalb der HQ300 Überflutungsfläche. 

Die vorhandenen noch unbebauten Grundstücke sind für eine Bebauung und 

Lückenschließung heranzuziehen, wobei insbesondere die umliegende Maßstäblichkeit zu 

berücksichtigen ist. 

 

 

Vorwiegend öffentliche Nutzung 

 

 
Die öffentliche Nutzung des Gemeindezentrums auf Gst. .260 ist zu erhalten.  

 

 

 

 

 

 

Die öffentliche Nutzung der Volksschule und des Kindergartens auf den Gst. 1450/2, 1451/1 

sowie 1451/6 ist zu erhalten.  

 

 

Vorwiegend gewerblich-industrielle Nutzung 

 

 
 

Das bereits bestehende Gewerbegebiet liegt innerhalb der Gelben Zone Hochwasser sowie 

innerhalb der HQ 100 Überflutungsfläche. 
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Im Bereich dieses Stempels ist die großflächige, bereits gewidmete unbebaute Fläche (Gst. 

1399) für eine bauliche Nutzung heranzuziehen. Hinsichtlich der Größenordnung der Gebäude 

ist auf die vorhandenen Maßstäblichkeit zu achten. Zum Freiland im Süden sollten die 

Gebäudehöhen mit maximal 10 Meter, ansonsten mit 12 Meter eingehalten werden. Zu den 

straßenseitigen Grundgrenzen und zum Ziller hin sind entsprechende Bepflanzungsmaßnahmen 

vorzusehen. 

Im Zuge von einer baulichen Entwicklung ist zur südlichen absoluten Siedlungsgrenze hin ist eine 

gestalterische Randbepflanzung mit heimischen, standortgerechten Gehölzen zu errichten. 

 

 
 

Das bereits bestehende Gewerbegebiet liegt innerhalb der Gelben Zone Hochwasser sowie 

teils innerhalb der HQ 300 und HQ 100 Überflutungsfläche. 

Vertragsraumordnung (§9) ist für diesen Bereich anzuwenden.  

 

 
 

Der westliche Bereich des bereits bestehenden Gewerbegebietes liegt innerhalb der Gelben 

Zone Wildbach. Zudem liegt der gesamte Bereich innerhalb der HQ 100 Überflutungsfläche. 

Im Bereich dieses Stempels ist die großflächige, bereits gewidmete unbebaute Fläche (Gst. Tb. 

1338) für eine bauliche Nutzung heranzuziehen. 

Siedlungsentwicklungsfläche auf Gst. Tb. 1338s sowie auf 1345/2 und 1345/1 

(Betriebserweiterung Firma Empl): 

Die Vertragsraumordnung (§9) ist für diesen Bereich anzuwenden.  

Hinsichtlich der Größenordnung der zukünftigen Gebäude ist darauf zu achten, dass keine 

größeren Gebäudehöhen als 12 Meter entstehen. Es sind zum Schutz des Gewässers und des 

Ufers die Bestimmungen gemäß § 7 Ufer- und Gewässerschutz des TNSchG 2005 einzuhalten. 

Bei allfälligen Grundstücksteilungen ist auf die verkehrsmäßige Erschließung zu achten. 

Im Zuge von einer baulichen Entwicklung ist zur südlichen absoluten Siedlungsgrenze hin ist eine 

gestalterische Randbepflanzung mit heimischen, standortgerechten Gehölzen zu errichten. 

 

 

Vorwiegend gewerblich gemischte Nutzung 

 

 
Der Siedlungsbereich ist mittels der vorliegenden bereits gewidmeten Flächen zur 

Nachverdichtung geeignet. Die Flächen befinden sich innerhalb der Gelben Zone Wildbach. 

Es ist künftig eine gemischte Bauweise vorzusehen. Zur Bundesstraße ist ein entsprechender 

Schutzabstand einzuhalten. 

 

 
Der Siedlungsbereich ist mittels der vorliegenden bereits gewidmeten Flächen zur 

Nachverdichtung geeignet. Das vorhandene noch unbebaute Grundstück (Gst. 1255/1) ist für 
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eine Bebauung und Lückenschließung heranzuziehen. Auf die Maßstäblichkeit der 

umliegenden Gebäude ist zu achten. 

Es sind zum Schutz des Gewässers und des Ufers die Bestimmungen gemäß § 7 Ufer- und 

Gewässerschutz des TNSchG 2005 einzuhalten. Bei allfälligen Grundstücksteilungen ist auf die 

verkehrsmäßige Erschließung zu achten. 

 

 

Vorwiegend Sondernutzung 

 

 
Autohaus mit Werkstätte und Nebenanlagen sowie Betriebswohnung auf Gst. .7, 100, Tb. 438/2, 

Tb. 443 

 

 
Friedhof auf Gst. 1497/7, 1497/8, 1449 

 

 
Bauhof auf Gst. 1341 

 

 
Kirche, Widum auf Gst. .39, 1449 

 

 
Golfsportanlage, UVP-pflichtige Anlage; Clubgebäude samt Nebeneinrichtungen; 

Beherbergungsbetrieb mit höchstens 70 Betten; Tiefgarage für Golfsportanlage auf Gst. 1425/1, 

1425/45 

 

 
Nahversorgungseinrichtung auf Gst. 1292 

 

 
Tankstelle auf Gst. 1293 
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Beherbergungsbetrieb mit max. 150 Betten bzw. max. 75 Räumen auf Gst. 1297/1 

 

 
Hundeabrichteplatz, Parkplatz auf Gst. Tb. 1316 

 

 
Entwicklungsfläche für ein Feuerwehr-Gerätehaus auf Gst. 1400/1 

 

 
Sportgeschäft auf Gst. 413 und Imbissstand auf Gst. 441/2  

 

 

Infrastrukturentwicklung 

 

 
Neubau einer Verkehrserschließung Gst. Tb. 1398, Tb. 1399 

 

 
Ausbau der bestehenden Verkehrserschließung Gst. 1435/13, 1444/8, 1444/9, 1444/10 

 

 
Neubau einer Verkehrserschließung Gst. 1435/1 

 

 
Neubau einer Verkehrserschließung Gst. 1270 

 

 

Ausschlussflächen 

 

 
Rückwidmungsfläche aufgrund der vorhandenen Verkehrsfläche auf Gst. Tb. 1505/1 
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Rückwidmungsfläche auf Gst. Tb. 1292, 1621 

 

 
Rückwidmungsfläche aufgrund der vorhandenen Verkehrsfläche auf Gst. Tb. 1196 

 

 
Rückwidmungsfläche aufgrund der vorhandenen Verkehrsfläche auf Gst. Tb. 1205, Tb. 1621 

 

 
Rückwidmungsfläche aufgrund der vorhandenen Verkehrsfläche auf Gst. Tb. 1434/13 

 

 
Rückwidmungsfläche aufgrund der vorhandenen Verkehrsfläche auf Gst. Tb. 1336 und 1334 

 

 
Rückwidmungsfläche aufgrund der vorhandenen Verkehrsfläche auf Gst. Tb. 1254, Tb. 1259 

 

 

 

Rückwidmungsfläche aufgrund der vorhandenen Verkehrsfläche auf Gst. Tb. 1285, Tb. 1297/2 

 

 

Rückwidmungsfläche Gst. 1250 
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